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RECHTSVERORDNUNG 
DER STADT WAGHÄUSEL 

 
ÜBER 

DEN VERKAUF VON WAREN AUS ANLASS DER KIRCHWEIHFESTE 
 

IM STADTTEIL WIESENTAL JEWEILS AM 1. SONNTAG IM OKTOBER UND 
IM STADTTEIL KIRRLACH JEWEILS AM 2. SONNTAG IM OKTOBER EINES 

KALENDERJAHRES * 
 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß vom 28. Nov. 1956 (BGBl. I S. 
875), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Ladenschlussgesetzes vom 18. De-
zember 1987 (BGBl. I S. 2793) in Verbindung mit § 7 der Verordnung der Landesregierung 
und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung über den La-
denschluß vom 12. Juni 1987 (GBl. S. 249) wird verordnet: 
 

§  1 
 
Jeweils am 1. Sonntag im Oktober eines Kalenderjahres dürfen anläßlich des Kirchweihfestes 
im Stadtteil Wiesental die Verkaufsstellen in Wiesental von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
Jeweils am 2. Sonntag im Oktober eines Kalenderjahres dürfen anläßlich des Kirchweihfestes 
im Stadtteil Kirrlach die Verkaufsstellen in Kirrlach von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 
sein. 
 

§  2 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können als Ordnungswidrigkeiten nach § 24  
Ladenschlussgesetz bzw. als Vergehen nach § 25 Ladenschlussgesetz geahndet werden. 
 
 

§  3 
 

... 
 

§  4 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Waghäusel, den 24. April 1989 
 
gez.  Straub, Bürgermeister 
 
  
 

*  geändert am 02. Oktober 2003 


